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       Einheitsgemeinde 

                      Stadt Allstedt
Stellenausschreibung

Reinigungskraft unbefristet für die Räume der Grundschule Allstedt 

In der Einheitsgemeinde Stadt Allstedt ist im Zuge einer Nachfolge zum 01.04.2026 eine Reinigungskraft für die Räume der Grundschule in der Einheitsgemeinde Stadt  Allstedt in Teilzeit zu besetzten. Die Stundenanzahl beträgt 20 Wochenstunden. Die Bezahlung erfolgt nach TVöD - VKA.

Ihre künftigen Aufgaben:
· Reinigung und Pflege von Klassenräumen, Fluren, Sanitäranlagen und Gemeinschaftsbereichen
· Verantwortung für die Einhaltung von Sauberkeits- und Hygienestandards

· Zusammenarbeit mit den Schulteams, um ein angenehmes und hygienisches Lernumfeld sicherzustellen

· Essensausgabe an die Schülerinnen und Schüler
Eine Änderung bzw. Anpassung der Aufgabenbereiche behalten wir uns vor.
Wir erwarten von Ihnen:
· Erfahrung in der Reinigung wäre vorteilhaft 

· Fleiß, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft

· Flexibilität bei den Einsatzzeiten
Wir bieten Ihnen:

· Eine Vergütung in der Entgeltgruppe 2 TVöD (VKA)  einschließlich einer Jahressonderzahlung sowie einer leistungsabhängigen Vergütung.
· 30 Tage Urlaub pro Jahr (vorzugsweise in den Schulferien zu nehmen)
· Eine betriebliche Altersvorsorge.
Die schriftlichen Bewerbungen mit den üblichen Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Beurteilungen) einschließlich eines frankierten Rückumschlages (ist dieser nicht beigefügt, werden die Unterlagen nach 3 Monaten vernichtet) senden Sie bitte unter dem Kennwort „Reinigungskraft Grundschule Allstedt“ bis zum 31.12.2025 an:

Stadt Allstedt, Forststraße 9 in 06542 Allstedt oder per E-Mail im pdf-Format an:
personalamt@allstedt.de
Im  Falle  einer Einstellung ist   unbedingt ein  Führungszeugnis zur Vorlage bei einer Behörde  nach  § 30a BZRG beizubringen.

Schwerbehinderte, die die gestellten fachlichen und persönlichen Anforderungen erfüllen, werden bei gleicher Eignung und Befähigung bevorzugt berücksichtigt. 

Kosten, die im Zusammenhang mit der Bewerbung stehen, insbesondere Reisekosten, werden durch die Stadt Allstedt nicht erstattet. Mit Übersendung der Bewerbungsunterlagen stimmen Sie der Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit diesem Personalauswahlverfahren zu. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den datenschutzrechtlichen Informationen auf unserer Homepage https://allstedt.de/datenschutzerklaerung/  
